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BSR Grundregeln
Arbeits- und Brandschutz für  
Fremdfirmen in den Werkstätten  
des Fuhrpark managements



BERA06AN018, Version 01 / Anlage zu BERA06VA013

BSR Grundregeln
Anmeldung 
Nach Befahren / Betreten der BSR-Betriebsstätte unverzüglich 
beim Pförtner (wenn vorhanden) und beim Vor-Ort-Ansprech-
partner anmelden, beim Verlassen / Beendigung der Arbeiten 
abmelden ein ggf. überlassener Ausweis ist zurück zu geben. 

Die beauftragten Arbeiten dürfen nur nach Unterweisung 
durch den Vor-Ort-Ansprechpartner, der auch auf objektspe-
zifische Gefahren und Besonderheiten hinweist, durchgeführt 
werden. Die Unterweisung wird durch eine Unterschrift be-
stätigt. Der Vor-Ort-Ansprechpartner nennt ggf. weitere Kon-
taktpersonen. Es ist allen Ansprechpartnern Folge zu leisten.

Fahrzeugverkehr
Auf sämtlichen BSR-Geländen gilt die StVO, eine Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 10 km / h und ein Parkverbot  
außerhalb der ausgewiesenen Flächen. Der innerbetriebliche 
Fahrzeugverkehr auf den BSR-Betriebsstätten ist besonders 
zu beachten. Rückwärtsfahrten sind grundsätzlich nur mit 
Einweiser gestattet, der Fahrer muss über eine entsprechen-
de Fahrerlaubnis verfügen.

Zutritt / Bedienung von Anlagen und Geräten
Das Betreten von Gebäuden oder Räumen ist nur gestattet, 
wenn dies mit dem auszuführenden Auftrag in unmittelbarem 
Zusammenhang steht. Unbefugtes Bedienen von Fahrzeugen, 
Maschinen, Anlagen und Geräten ist untersagt.

Arbeitsmittel und PSA
Die eingesetzten Arbeitsmittel müssen der Betriebssicher-
heitsverordnung und den einschlägigen Unfallverhütungs-
vorschriften (BGV D 29 und BGR 186) entsprechen und sich 
in einwandfreiem und fristgerecht geprüftem Zustand be-
finden. Es gilt Tragepflicht für Sicherheitsschuhe (S3), falls 
vorgeschrieben auch weitere PSA (z. B. geeignete Anschlag-
mittel bei Absturzgefahr)

Flucht- / Rettungswege und Gefahrenstellen
Flucht- und Rettungswege, Notausgänge, Anfahrtswege für 
die Feuerwehr und sonstige Sicherheitseinrichtungen sind  
in jedem Fall frei zu halten. Gefahrenstellen im Arbeitsbereich 
des Auftragnehmers müssen so gesichert werden, dass eine 
Gefährdung ausgeschlossen ist. Es gilt besondere Vorsicht 
beim Überqueren von Werkstattgruben bzw. beim Arbeiten 

an Werkstattgruben. Das Überspringen von Werkstattgruben 
ist nicht gestattet. Es sind die dafür vorgesehenen Gruben-
übergänge zu nutzen.

Rauch und Alkoholverbot
In allen Gebäuden, sowie im gesamten Werkstattbereich ist 
das Rauchen untersagt. Raucherzonen sind entsprechend 
gekennzeichnet. Beschilderung / Sicherheitskennzeichnung 
beachten. Alkohol (auch Restalkohol) oder andere Drogen 
sind strikt verboten.

Erste Hilfe / Unfälle
Bei Unfällen mit Personenschaden, bei Ausbruch von Feuer 
und bei Material- / Sachschäden sind sofort alle notwen-
digen Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Alle Unfälle sind unver-
züglich dem Vor-Ort-Ansprechpartner und der Ihnen ggf.  
zugeteilten Kontaktperson zu melden.

Schweiß- und Schneidearbeiten
Schweiß- und Schneidarbeiten sind vor Ausführung der  
Tätigkeiten mit der Kontaktperson abzustimmen, entspre-
chende Löschmittel sind bereitzuhalten bzw. vorzuhalten.


